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Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht überprüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob eine
Beschwerde zulässig ist ( BGE 143 III 140 E. 1 S. 143; 141 II 113 E. 1 S. 116; 141 III 395
E. 2.1 S. 397).

E. 2.1
Das Obergericht heisst in Dispositiv-Ziffer 1 des angefochtenen Entscheids die Berufung
des Beschwerdegegners gut und weist die Sache - den Streit um die Aufhebung des
väterlichen Unterhalts für die volljährige Beschwerdeführerin - an das Regionalgericht
zurück (s. Sachverhalt Bst. C.d). In der Hauptsache geht es demnach um eine Zivilsache (
Art. 72 Abs. 1 BGG ) vermögensrechtlicher Natur, deren Streitwert den gesetzlichen
Mindestbetrag von Fr. 30'000.-- (Art. 74 Abs. 1 Bst. b BGG) erreicht. Das Obergericht hat
als letzte kantonale Instanz auf Rechtsmittel hin entschieden ( Art. 75 BGG ). Von daher
wäre die Beschwerde in Zivilsachen an sich gegeben. Entgegen dem, was die
Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, ist dieser Rückweisungsentscheid aber kein
Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG , sondern ein Zwischenentscheid, der beim
Bundesgericht nur dann anfechtbar ist, wenn er einen nicht wieder gutzumachenden
Nachteil bewirken kann (Art. 93 Abs. 1 Bst. a BGG).

Hier richtet sich die Beschwerde nicht gegen die Rückweisung an die Erstinstanz als solche.
Dispositiv-Ziffer 1 des angefochtenen Entscheids blieb unangefochten. Die
Beschwerdeführerin will vor Bundesgericht jedoch durchsetzen, dass die Prozesskosten
dem Kanton Bern überbunden werden, weil die Rückweisung an das Regionalgericht auf
eine "Justizpanne" zurückzuführen sei. Die Beschwerdeführerin wehrt sich also gegen die
Verteilung der Prozesskosten, die auf den Rückweisungsentscheid entfallen. Nach der
Rechtsprechung ist die in einem solchen Zwischenentscheid enthaltene Kosten- und
Entschädigungsregelung als Nebenpunkt nicht selbständig gestützt auf Art. 93 Abs. 1 Bst. a
BGG anfechtbar ( BGE 142 II 363 E. 1.1 S. 365 f.; 138 III 94 E. 2.3 S. 95 f.; 135 III 329 E.
1.2 S. 331 ff.). Die Kostenregelung in Rückweisungsentscheiden ist erst im Anschluss an
den Endentscheid mit Beschwerde beim Bundesgericht anfechtbar. Wenn in diesem Fall
keine Partei den erstinstanzlichen Entscheid in der Sache anficht, kann die Beschwerde an
das Bundesgericht unmittelbar im Anschluss an den erstinstanzlichen Entscheid erhoben
werden ( BGE 143 III 290 E. 1.3 S. 294; 142 II 363 E. 1.1 S. 366; je mit Hinweisen).

Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde nicht einzutreten, soweit die
Beschwerdeführerin die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Zwischenentscheids
betreffend die Rückweisung an das Regionalgericht anficht. Dies gilt auch für den
(eventuell erhobenen) Vorwurf, dass der vorinstanzliche Kostenentscheid die
Dispositionsmaxime verletze, weil das Obergericht dem Beschwerdegegner eine



Parteientschädigung von Fr. 4'839.50 zuspricht (s. Sachverhalt Bst. C.d), obwohl dieser in
seiner Berufung lediglich eine Entschädigung von Fr. 4'000.-- zzgl. Mehrwertsteuer
verlangte (s. Sachverhalt Bst. C.a). Dieser Vorwurf betrifft die Beurteilung eines
Berufungsbegehrens betreffend die Entschädigungsfolgen. Er beschlägt also ebenfalls die
Prozesskosten des Rückweisungsentscheids.

E. 2.2
Die Beschwerdeführerin stört sich ausserdem daran, dass ihr prozessuales Begehren auf
Aktenausweisung vom 5. Juli 2017 "bis heute unentschieden geblieben" sei (s. Sachverhalt
Bst. C.c und D). Sie erblickt darin eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör
"sowie der Dispositivmaxime". Mit dem fraglichen Antrag ging es der Beschwerdeführerin
darum, eine Eingabe aus den Akten entfernen zu lassen, die in ihren Augen einer
unzulässigen Replik im Berufungsverfahren gleichkommt, also mit dem
Rückweisungsentscheid zusammenhängt. Welches Ziel die Beschwerdeführerin mit ihrer
Gehörsrüge verfolgt, bleibt jedoch im Dunkeln. Die überkommene Rechtsprechung,
wonach die Verletzung des rechtlichen Gehörs ungeachtet der materiellen Begründetheit
zur Gutheissung des Rechtsmittels und zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führt (
BGE 137 I 195 E. 2.2 S. 197 ; 135 I 279 E. 2.6.1 S. 285), impliziert gerade, dass der
angefochtene Entscheid auch in der Sache selbst beanstandet wird und das Rechtsmittel -
hier die Beschwerde an das Bundesgericht - in materieller Hinsicht ergriffen wurde (Urteil
5A_534/2016 vom 15. Februar 2017 E. 4.3). Dies ist mit Bezug auf die vorinstanzliche
Beurteilung der Berufung und den daraus folgenden Rückweisungsentscheid nicht
geschehen (E. 2.1). Dass das angebliche Versäumnis des Obergerichts mit den
(angefochtenen) Kosten- und Entschädigungsfolgen des Rückweisungsentscheids
zusammenhängt, behauptet die Beschwerdeführerin nicht. Will sie in der Sache aber gar
keine Abänderung oder Aufhebung des angefochtenen Entscheids erreichen, so hat sie an
der Beurteilung von (Gehörs-) Rügen, mit denen sie die Beseitigung bestimmter
Schriftstücke aus den Akten als Selbstzweck anstrebt, kein schutzwürdiges Interesse im
Sinne von Art. 76 Abs. 1 Bst. b BGG. Auch in dieser Hinsicht ist auf die Beschwerde nicht
einzutreten.

E. 3.1
Das Obergericht befasst sich nicht nur mit der Berufung des Beschwerdegegners (s. E. 2),
sondern auch mit der Anschlussberufung, mit der die Beschwerdeführerin den
erstinstanzlichen Entscheid über ihre Parteientschädigung anfocht (s. Sachverhalt Bst. C.b).
Die Beschwerdeführerin verlangt sinngemäss, das Obergericht anzuweisen, auf ihre
Anschlussberufung einzutreten (s. Sachverhalt Bst. D). Sie übersieht dabei, dass die
Befugnis zur Beschwerde ein aktuelles und praktisches Interesse an der Gutheissung der
gestellten Rechtsbegehren voraussetzt (s. BGE 131 I 153 E. 1.2 S. 157). Die rechtsuchende
Partei muss eine im konkreten Fall eingetretene Verletzung ihrer Rechte geltend machen;
sie kann sich nicht damit begnügen, faktisch irrelevante Rechtsfragen aufzuwerfen (Urteil
5A_967/2016 vom 16. März 2018 mit Hinweisen). Ob ein aktuelles Interesse gegeben ist,
beurteilt sich deshalb nach den Wirkungen und der Tragweite einer allfälligen Gutheissung
der Beschwerde (vgl. BGE 131 I 153 E. 1.2 S. 157). Ist das aktuelle Interesse schon bei
Einreichung der Beschwerde nicht gegeben, so tritt das Bundesgericht auf die Beschwerde
nicht ein ( BGE 136 III 497 E. 2.1 S. 500 mit Hinweisen).



Der Urteilsspruch, mit dem die Vorinstanz den Entscheid des Regionalgerichts
einschliesslich der Verfügung und Entscheidberichtigung vom 8. Dezember 2016 aufhebt,
blieb vor Bundesgericht unangefochten (E. 2.1). Damit ist auch der erstinstanzliche
Entscheid über die Parteientschädigung hinfällig, gegen den die Beschwerdeführerin die
Anschlussberufung ergriff. Das Regionalgericht wird insgesamt einen neuen Entscheid
fällen, also auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens neu befinden
müssen. In dieser Situation hat die Beschwerdeführerin kein schutzwürdiges Interesse
daran, dass das Bundesgericht prüft, ob das Obergericht auf ihre Anschlussberufung hätte
eintreten müssen. Selbst wenn die Frage zu bejahen wäre, bliebe dies ohne rechtliche
Folgen, da der Entscheid über die Parteientschädigung vom 8. Dezember 2016 schon mit
der umfassenden Rückweisung aus der Welt geschafft ist. Soweit die Beschwerdeführerin
im hiesigen Verfahren daran festhält, dass das Obergericht auf ihre Anschlussberufung
eintreten muss, erweist sich ihre Beschwerde deshalb von vornherein als unzulässig.

E. 3.2
Anlass zur Beschwerde gibt schliesslich der Entscheid des Obergerichts, der
Beschwerdeführerin für das Verfahren der Anschlussberufung Gerichtskosten von Fr.
500.-- aufzuerlegen und ihr für dieses Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu
verweigern. Zwar sind diese beiden Punkte als solche vom Rückweisungsentscheid der
Vorinstanz nicht erfasst. Anders verhält es sich mit dem Gegenstand der Anschlussberufung
selbst - dem Streit um die Parteientschädigung der Beschwerdeführerin im erstinstanzlichen
Verfahren (s. Sachverhalt Bst. C.b). Er ist nach dem Gesagten von der Rückweisung an das
Regionalgericht erfasst, weshalb die Beschwerde an das Bundesgericht auch insofern nicht
zulässig ist, als sie die Anschlussberufung betrifft. Daraus folgt, dass der auf die
Anschlussberufung entfallende Kosten- und der diesbezügliche Armenrechtsentscheid das
Schicksal des Kostenentscheids betreffend die Berufung teilen: Auch diese beiden Punkte
sind erst im Anschluss an den neuen Endentscheid mit Beschwerde beim Bundesgericht
anfechtbar, gegebenenfalls direkt im Anschluss an den erstinstanzlichen Entscheid (E. 2.1).
Soweit sich die Beschwerdeführerin gegen den Gerichtskosten- und den
Armenrechtsentscheid wehrt, den das Obergericht im Anschlussberufungsverfahren gefällt
hat, ist auf ihre Beschwerde nicht einzutreten.

E. 4
Nach alledem erweist sich die Beschwerde insgesamt als nicht zulässig. Das Bundesgericht
tritt darauf nicht ein. Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die
Beschwerdeführerin. Sie hat deshalb für die Gerichtskosten aufzukommen ( Art. 66 Abs. 1
Satz 1 BGG ). Dem Beschwerdegegner ist kein entschädigungspflichtiger Aufwand
entstanden. Wie die vorigen Erwägungen zeigen, müssen die vor Bundesgericht gestellten
Rechtsbegehren als von Anfang an aussichtslos gelten. Damit fehlt es an einer gesetzlichen
Voraussetzung für die unentgeltliche Rechtspflege ( Art. 64 Abs. 1 BGG ) und das
entsprechende Gesuch der Beschwerdeführerin ist abzuweisen.
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